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Anhang 5 

Bezirksgeleitete Schulen vor 1990 

Bezirk Cottbus 
Kinder- und Jugendsportschule Cottbus 

Bezirk Frankfurt (Oder) 
Kinder- und Jugendsportschule Frankfurt (Oder) 

Bezirk Potsdam 
Kinder- und Jugendsportschule Potsdam 
Kinder- und Jugendsportschule Luckenwalde 
Spezialoberschule für Russisch, Wiesenburg 
Spezialschule Lehnitz (Vorbereitung Offiziere) 

Archivwürdige Unterlagen von Schulen vor 1990 nach AGV 
Volksbildung: 

Vor- und Zuarbeiten zu Gesetzen,

Langfristige Arbeitspläne,

Niederschriften über Sitzungen des Pädagogischen Rates,

Zusammenarbeit mit Parteien und Massenorganisationen zu

wichtigen Fragen der Volksbildung und Jugenderziehung,

Zivilverteidigung,

Pädagogische Kongresse,

Analysen zur Vorbereitung des neuen Schuljahres,

Zuarbeiten zu langfristigen Konzeptionen für die Perspektiv

planung,

Berichte über die Entwicklung der pädagogischen Kollektive

der Schulen,

Verzeichnis der Lehrkräfte,

Grundsatzfragen der Elternbeiräte und Elternaktivs

Wahlen der Elternbeiräte und Elternaktivs,

Niederschriften über Sitzungen der Elternbeiräte und Elternak

tivs,

Grundsatzfragen zu Patenschaftsbeziehungen,

Einrichtung und Organisation von Spezialschulen,

Auszeichnungen und Namensverleihungen,

Jährliche Schülerlisten,

Ergebnisse der wehrpolitischen Erziehung,

Vormilitärische Ausbildung,

Analysen über Verhaltens- und Leistungsbeurteilungen, Prü

fungen,

Abschlusszeugnisse und Abschlusszensurenlisten,

Außerunterrichtliche Erziehung,

Außerunterrichtliche Arbeitsgemeinschaften und Station Jun

ger Techniker,

Vorbereitung von Jugendweihen,

Analysen über die Sommer- und Winterferiengestaltung,

MMM,

Außerunterrichtlicher Sport, Teilnahme an Turn- und Sportfest

en, Kinder- und Jugendspartakiaden,

Verbindungen zu ausländischen Schulen, Briefaustausch zwi

schen Schülern, Solidarität


Verwaltungsvorschriften 
über Termine und Fristen für das Abitur 2003 

in der gymnasialen Oberstufe 
(VV-Abiturtermine 2003 GOST) 

vom 4. April 2002 
Gz.: 32.03 

Auf Grund des § 146 des Brandenburgischen Schulgesetzes 
vom 12. April 1996 (GVBl. I. S.102) in Verbindung mit § 34 
Abs. 2 Gymnasiale-Oberstufe-Verordnung vom 30. Juni 1997 
bestimmt der Minister für Bildung, Jugend und Sport: 

1 - Termine und Fristen für das Abitur 2003 

(1) Für die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe im 
Jahre 2003 gelten die als Anlage beigefügten Termine und Fris
ten. 

(2) Für die Festlegung des schulischen Zeitplanes gemäß § 38 
Abs. 2 Gymnasiale-Oberstufe-Verordnung gilt: 

a)	 Die von der oder dem Prüfungsvorsitzenden für eine Schule 
festzulegenden Zeitspannen für die schriftlichen und münd
lichen Abiturprüfungen sind möglichst knapp zu halten. 
Unterrichtsausfall ist zu vermeiden. Gegebenenfalls sind 
für schriftliche Abiturprüfungen Sonnabende in Betracht zu 
ziehen. 

b)	 Zwischen zwei schriftlichen Abiturprüfungen liegt für ei
nen Prüfling in der Regel mindestens ein freier Tag. Zwei 
zusätzliche mündliche Abiturprüfungen eines Prüflings 
dürfen nicht am gleichen Tag durchgeführt werden. Über 
Ausnahmen entscheidet das zuständige staatliche Schul
amt. 

c)	 Die Wahl zusätzlicher mündlicher Abiturprüfungen durch 
die Schülerinnen und Schüler muss mindestens noch einen 
Tag nach der Bekanntgabe der Ergebnisse der schriftlichen 
Prüfungen und der festgesetzten zusätzlichen mündlichen 
Abiturprüfungen möglich sein. 

d)	 Die zusätzlichen mündlichen Abiturprüfungen dürfen frü
hestens am vierten Schultag nach der Bekanntgabe der 
Festlegung von zusätzlichen mündlichen Abiturprüfungen 
stattfinden. 

2 - In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

Diese Verwaltungsvorschriften treten am 1. August 2002 in 
Kraft und am 31. Juli 2003 außer Kraft. 

Potsdam, den 4. April 2002 

Der Minister für 
Bildung, Jugend und Sport 

Steffen Reiche 
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Abitur 2003

in der gymnasialen Oberstufe


Termine und Fristen 

Termin/Frist Vorgang Bezug zur GOSTV 

bis zum 3.9.2002 Festlegung der 3. und 4. Abiturprüfungsfächer § 31 Abs. 1 

bis zum 21.10.2002 konstituierende Sitzung des Prüfungsausschusses § 37 

bis zum 23.1.2003 Abgabe der Aufgabenvorschläge bei der zuständigen 
Schulrätin oder dem zuständigen Schulrat für die Se
kundarstufe II (gymnasiale Oberstufe) 

frühestens am 9.4.2003 Festlegung der Abschlussbewertungen für die Kurse 
des Schulhalbjahres 13/II 

§ 51 Abs. 1 

15.4.2003 letzter Unterrichtstag für die Jahrgangsstufe 13, Be
kanntgabe der Abschlussbewertungen für die Kurse 
des Schulhalbjahres 13/II, Bekanntgabe der Entscheidung 
über die Zulassung zur Abiturprüfung 

§ 32 Abs. 2, 
§ 51 Abs. 1 

28.4. bis 9.5.2003 Zeitraum für die schriftliche Abiturprüfung 

2.6. bis 6.6.2003 Zeitraum für die mündliche Abiturprüfung 

ab 16.6.2003 Zeitraum für zusätzliche mündliche Abiturprüfungen im 
1. bis 3. Abiturprüfungsfach 

bis 30.6.2003 Ausgabe der Abiturzeugnisse 
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Verwaltungsvorschriften über Termine und Fristen 
für Prüfungen im Jahre 2003 im zweiten Bildungsweg 

(VV – Prüfungen 2003 ZBW) 

Vom 5. April 2002 
Gz.: 34.1 

Auf Grund des § 146 des Brandenburgischen Schulgesetzes 
vom 12. April 1996 (GVB1. I S. 102) in Verbindung mit § 29 
Abs. 1 Satz 2 ZBW-Verordnung vom 6. Juli 1998 (GVB1. II 
S. 490) bestimmt der Minister für Bildung, Jugend und Sport: 

1 - Termine und Fristen für die Abiturprüfung 
im Jahre 2003 im zweiten Bildungsweg 

(1) Für die Abiturprüfung im Jahre 2003 im zweiten Bildungs
weg gelten die in der Anlage beigefügten Termine und Fristen. 

(2) Der Plan für die Durchführung der schriftlichen Prüfungen 
im ersten bis dritten Abiturprüfungsfach wird zwei Wochen vor 
Beginn des Prüfungszeitraumes durch öffentlichen Aushang in 
der Einrichtung bekannt gemacht. Die Pläne für die Durchfüh
rung der mündlichen Prüfungen im vierten Abiturprüfungsfach 
und für die zusätzlichen mündlichen Prüfungen im ersten bis 
dritten Abiturprüfungsfach werden zwei Unterrichtstage vor 
dem Beginn des jeweiligen Prüfungszeitraumes durch öffent
lichen Aushang in der Einrichtung bekannt gemacht. 

(3) Zwischen zwei schriftlichen Abiturprüfungen soll ein Prüf
ling mindestens einen Tag Pause haben. Die zusätzlichen 
mündlichen Prüfungen im ersten bis dritten Abiturprüfungs
fach finden für einen Prüfling an einem Tage statt, sofern der 
Prüfling nicht Prüfungen an verschiedenen Tagen wünscht und 
dies möglich ist. 

2 - Prüfungen zum Erwerb der Fachoberschulreife 
im zweiten Bildungsweg 

(1) Vier Wochen vor dem letzten Unterrichtstag des Schuljah
res erhalten die Studierenden der Jahrgangsstufe 10 eine 
schriftliche Mitteilung über die abschließende Bewertung der 
Leistungen. Innerhalb von zwei Unterrichtstagen können Stu
dierende, die die Bedingungen für eine Befreiung von der Prü
fung gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 ZBW-Verordnung nicht erfüllt 
haben, schriftlich bei der Leitung der Einrichtung die Abhal
tung einer Prüfung beantragen. 

(2) Innerhalb von drei Schultagen legt die Einrichtung dem 
staatlichen Schulamt den Zeitplan zur Genehmigung vor. Das 
staatliche Schulamt entscheidet über eine Genehmigung inner
halb einer Woche. Die schriftlichen und mündlichen Prüfungen 
zum Erwerb der Fachoberschulreife finden in den letzten zwei 
Wochen vor dem letzten Unterrichtstag des Schuljahres statt. 

3 - Nachprüfungen 

Nachprüfungen gemäß § 19 Abs. 6 ZBW-Verordnung (Berufs
bildungsreife, erweiterte Berufsbildungsreife und Fachober
schulreife) finden in den ersten zehn Unterrichtstagen des fol
genden Schuljahres statt. 

4 - In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

Diese Verwaltungsvorschriften treten am 1. August 2002 in 
Kraft und arn 31. Juli 2003 außer Kraft. 

Potsdam, 5. April 2002 

Der Minister für Bildung, 
Jugend und Sport 

Steffen Reiche 
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Termine und Fristen für die Abiturprüfung 

im Jahre 2003 im zweiten Bildungsweg


Vorgang Bezug zur ZBWV Termin/Frist 

Unterrichtsbeginn 19.8.2002 

Wahl des dritten und vierten Abiturprüfungs
faches (*) 

§ 24 Abs. 4 Satz 2 spätestens am 13.9.2002 

Mitteilung der gewählten schriftlichen Abitur
prüfungsfächer an das staatliche Schulamt 

spätestens am 20.9.2002 

Bildung des Prüfungsausschusses § 31 spätestens am 25.10.2002 

Vorlage des schulischen Zeitplanes für die Abi
turprüfung (Entwurf) beim staatlichen Schulamt 

§ 29 Abs. 1 spätestens am 1.11.2002 

Vorlage der Aufgabenvorschläge für die schrift
liche Abiturprtifung beim staatlichen Schulamt 

§ 35 Abs. 5 spätestens am 21.2.2003 

Festlegung der Bewertungen für das vierte 
Semester 

frühestens am 13.5.2003 

Zulassung zur Abiturprüfung § 30 frühestens am 13.5.2003, 
spätestens am 14.5.2003 

Unterrichtsende für das vierte Semester 14.5.2003 

schriftliche Abiturprüfungen § 36 frühestens am 16.5.2003, 
spätestens am 26.5.2003 

mündliche Prüfungen im vierten Abiturprü
fungsfach 

§ 38 Abs.1 frühestens am 10.6.2003, 
spätestens am 13.6.2003 

Feststellung des vorläufigen Prüfungsergeb
nisses; Festlegung zusätzlicher mündlicher 
Prüfungen im ersten bis dritten Abitur
prüfungsfach 

§ 38 Abs. 2; § 38 Abs. 3 frühestens am letzten Tag der 
mündlichen Prüfungen im vierten 
Abiturprüfungsfach, 
spätestens am 16.6.2003 

Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse in den 
schriftlichen Prüfungen und in den mündlichen 
Prüfungen im vierten Abiturprüfungsfach; Be
kanntgabe der festgelegten zusätzlichen münd
lichen Prüfungen im ersten bis dritten Abitur
prüfungsfach 

frühestens am letzten Tag der mündlichen 
Prüfungen im vierten Abiturprüfungsfach, 
spätestens am 16.6.2003 

Wahl zusätzlicher mündlicher Prüfungen im 
ersten bis dritten Abiturprüfungsfach durch den 
Prüfling (*); Wahl der Reihenfolge der zusätzli
chen mündlichen Prüfungen im ersten bis dritten 
Abiturprüfungsfach durch den Prüfling (*) 

§ 38 Abs. 4; § 38 Abs. 5 frühestens nach Bekanntgabe der Prü
fungsergebnisse im ersten bis vierten 
Abiturprüfungsfach und der festgelegten 
zusätzlichen mündlichen Prüfungen im 
ersten bis dritten Abiturprüfungsfach, 
spätestens am 18.6.2003 

zusätzliche mündliche Prüfungen im ersten bis 
dritten Abiturprüfungsfach 

§ 38 Abs. 3 und 5 frühestens am 25.6.2002, 
spätestens am 27.6.2002 

Ausgabe der Abiturzeugnisse spätestens am 30.6.2002 

(*) Termine mit einem Sternchen-Symbol müssen im schulischen Zeitplan mit einer Uhrzeitangabe versehen sein. 


